
' Korrolidierungsnachweis KEF-RP

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3

54290 Trier

Bewilligungsbehörde

Frankenthal (Pfalz), 1 '1' i'i'i' ?!1?

Ort, Datum

Vollzug des,, Komm u nalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" ;

Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2013

m. § 5 des Konsolidierungsvertrages
> Zutreffendes bitte ankreuzen I oder ausfüllen<

1. Angaben zum Zuweisungsem Pfänger

X Stadt n Landkreis

Name

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)

Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal (Pfalz)

Auskunft erteilt

irau Renate Niischke

Datum des Vertrages

26.11"2012

Liquiditätskreditbestand gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Konsolidierungsvertrag

92.210.000 EUR

Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag

4.8'10.903 EUR

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Konsolidierungsvertrag

1.603.634 EUR

Stand der Liquiditätskredite gemäß 3.1.1.1 des Leitfaden zum KEF-RP (das Muster 5 des Leitfaden zum KEF-RP ist beizufügen)

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt:

Haushaltsjahr 2012

Konsolidierungsergebnis (l\,4indest-Nettotilgung gem. § 2 Abs 3 Konsolidierungs-
vertrag)

Stand Zielgröße lst-Größe Mindest-Nettotilgung Tats. Tilgung

Nachweisvorjahr

31.12.2012 88.361.278 EUR 126.164.075 EUR O EUR O EUR

Nachweisjahr

31.12.2013 84.512.555 EUR 't31.664.075 EUR O EUR O EUR

Ja neln Bemerkungen

Prüfbericht des RPA nach Ziffer 8.2 der
ANBestK x n Anlage'l

Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP x tr Anlage 2

weitere Anlagen (2.8. Nachweisl Begründung
bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)

X tr Anlage 3
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Frankenthal (Pfalz),

Ort, Datum I

U nterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

Dieser Abschnitt ist nur durch die Bewilligungsbehörde auszufüllen!!!

6. Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde

Bestätigung
Es wird bestätigt, dass

- die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem
Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,

- die Angaben unter 4. den vom StadtraUKreistag festgestellten Jahresabschlüssen (§ 114 GemO) entsprechen;
soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur,,vorläufige" Jahresabschlüsse vorlagen, wird die
Übereinstimmung der Angaben mit den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung
durch den StadtraUKreistag unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,

- der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten
u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und

- dass im Falle der lnanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag,
zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen
eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskre-
diten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.0'l ,,Häufig gestellte Fragen zum
KEF-RP").

Dienstsiegel

Der Verurendungsnachweis wurde gemäß dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds geprüft. Es ergaben
sich

u keine Beanstandungen n die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

T nichts weiteres veranlasst n folgendes veranlasst

Ort, Datum Unterschrift
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